
er Mfzehende Wtul.

Ute eine MerlassensGist erb-los
werde / und wohin dieselbe nlvdünn fülle.

§ . r
Mm einer ohne Testament / wie auch ohne gestppte

Freund ab-oder auf-steigender oder Zwerchs-Uini,
in was für einem Grad sie auch dem Verstorbenen
verwandt / mit Tod abgehet / auch keinen Ehe -Ge-

«offen nach sich verlast / so wird desselben Verlassenschast erb-los.

§ . I I.
Wann nun eine Verlassenschast erb .los wird/so solle dieselbe

Uns als Lands -Fürsten heim - und zufallen ; es wäre dann die
Stadt / oder Ort / allwo der Fall beschicht / von Uns / oder
Unseren Vorfahrern absonderlich befreyet / auch dessen in erses¬
senem Nutz und Gebrauch / daß dergleichen erb-lose Güter ih¬
nen zu ihren gemeinen Lallen heimfallen / so wollen Wir es
darben Gnädigst verbleiben lassen / auch dißfalls Unfern getreu-
gehorsamsten Ständen an dero alt -hergebrachten Gewohnheiten/
daß sie von ihren Unterthanen dergleichen erb-lose Verlassen^
schaft zu sich nehmen / nichts entzogen haben ; wie dann die
bey solchen erb-losen Vcrlassenschasten etwann befindige Grund-
Stück ihren Grund -Herrn zufallen sollen.

L m.
Jedoch setzen / und ordnen Wir / daß sowol von Unserer

Lands-Fürstlichen Lämmer / als anderen / denen dergleichen erb¬
lose Güter heimfallen / alles das jenige geleistet werde / was
sonsten ein rechtmässiger Erb mit Abzahlung des Verstorbenen

Schulden / und in andere Wege zu thun verbunden
aewest wäre.
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